
 
 
 
 

Beitragsordnung 
des Vereins „Sportfreunde Pinneberg 1945 e.V.“ 

 
§ 1 

Grundsatz 
 

1. Diese Beitragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die 
Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung per Beschluss 
geändert werden. 

§ 2  
Beschlüsse 

 
1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags, die 

Aufnahmegebühr und Umlagen. Der Vorstand legt die Gebühren fest. 
 

 
§ 3 

Beiträge 
 

 Beitrags-Mitgliedsform, Beitragshöhe pro Monat 
 Klasse            
 01 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre    €    6,75 

02 Erwachsene, aktiv       €  10,50 
 03 Erwachsene, passiv, Rentner     €    9,00 
 04 Ehepaare        €  12,50 
 05 Familienbeitrag (Allein erziehend)  17,00 €             (€ 14,50) 

   
 06 Azubis, Wehrpflichtige, Ersatzdienstleistende, Studenten 
  18-27 Jahre         €   8,00 
 07 Arbeitslose, ALG II (gegen Nachweise)     €   5,50 
 08 Ehrenmitglieder         frei  
 09 Jugendtrainer (ohne Übungsleiterpauschale), Jugendbetreuer, 
  Jugendleiter          frei  
 10 Schiedsrichter          frei  
 

2. Die Beiträge werden jeweils zum 01.01. und 01.07. jeden Jahres fällig und werden 
im Voraus per Bankeinzug erhoben. Die Zahlung per Dauerauftrag ist möglich, sollte 
aber aus verwaltungstechnischen Gründen so weit wie möglich vermieden werden. 

 
§ 4 

                                                         Gebühren 
 
1. Aufnahmegebühr Erwachsene (aktiv)    €   10,00 
2. Aufnahmegebühr Jugendliche     €     5,00 

 3. Verwaltungsgebühren für Rechnungszahler pro Halbjahresrechnung €     5.00 
4. Mahngebühren       €     3.00 
5. Die Beitrags-, Gebühren und Umlageerhebungen sowie die Mitgliederverwaltung 

erfolgt durch elektronische Datenverarbeitung. Die personengeschützten  Daten 
der Mitglieder werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert. 

 

  



§ 5 
Änderungen der persönlichen Angaben 

 
1. Änderungen der persönlichen Angaben, insbesondere der Beitragsklassen 05 –  

07, sind dem Finanzvorstand unverzüglich mitzuteilen. 
 

§ 6 
Bankkonto 

 
1. Das Vereinskonto lautet 

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 
Kontonummer 1 506 4769 

 
§ 7 

Gültigkeit 
 

1. Diese Beitragsordnung tritt gemäß Versammlungsbeschluss  vom 11.02.10 
erstmalig zum 01.01.2010 in Kraft 

 
 

 
   
   
  

 
 
 

 


